
II~911 der BeilaGen zu den stenographische:n, Protol:011en de[; Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

20.12.1967 

zu Ll-01/J 
Anfragebeantwortu~~ 

des Bundeskanzlers Dr. K 1 aus 

auf die AnfraGe der Abgeordneten E xl' e r und Genossen, 

betreffend Errichtung eines Fernseh-Lokalsender im Raume Birkfeld,Ost-

steierm.::rk. 

Die Abgeordneten zum N.::tionalrat Exler, Haberl und Genossen haben am 

16. November 1967 unter Nr. 401/J an mich' eine Anfrage" betreffend Errich­

tung eines Fernseh=Lokalsender im Raume Birkfeld, Oststeiermark, gerichtet. 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu bcantviorten: 

Die von den Fernmeldebehörden ger.1~1ß dem Fernmeldegesetz, BGBl.;Hro 170/ 

1949, der Österreichischen Rundfunk Gesellschaft m.b.H. erteilte' BefUGnis 

zur Errichtung und zum Betrieb von Fernsehsondeanlagen enthiil t keine Bedin·,· 

gung des Inhaltes, daß dioGe Gesollschaft verpflichtet w~ro, die von ihr er­

richtete und unterhaltene Fernsehsendeanlage so zu betreiben, daß der Empfang 

der von diesen Anlagen ausgestrahlten Sendungen im gesamten Bundesgebiet 

technisch einwandfrei ermöglicht v/ird. Eine solche Bedingung oder Auflage 

konnte auch nach der geltenden Rechtslage nicht auf das Fernmeldegesetz ge~ 

stUtzt ,.;erden. Abs. 4 
Dagegen ist die Gesellschaft gon. § 11 des Rundfunkgeset zeS, BGB1.Hr. 

195/1966, verpflichtet, alle zum Betrieb eines rtundfunkempfangsgerätes 

(Eörfunk und Fernsehen) berechtigten BevlOhner des Bundesgebietes gleichmäßig 

und st~~ndig im Bezug auf Programm- und Empfangsqualität nach Naßgabe der 

technischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Tragbarkeit angemessen zu 

versorgen .. 

Diese Bestimmung legt den Organen der Gesellschaft die Verpflichtung 

auf - freilich unter Berücksichtisung der wirtschaftlichen Tragbarkeit für 

das Unternehmen -, für einen technisch einwandfreien Empfang der von ihr 

ausgestrahlten Fernsehsendungen im gesamten Bundesgebiet Sorge zu tragen. 

Soweit die Bundesregierung gemäß de!!1 Hundfunkgesetz Beochluß zu fassen 

hat, obliegt mir die Vorbereitung und Durchführung dieser BesclllUsse ~ Aller·~ 

dings gehört die im § 1 Abc. 4 genannte VerlJflichtung nicht zu den Aufgaben 

der Bundesregierung. 

Nichtsdestoweniger habe ich die Organe der Gesellschaft über das An­

liegen der anfragenden Abgeordneten unterrichtet und beehre mich, auf Grund 

der' seitens' der Österreichischen Rundfunkgesellschaft zur Verfügung gestell·· 

ten Informationen mitzuteilen, daß eine kombinierte 'lDKW/FS~Lokalsendeanlage 
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393/A.]3. 
zU 401/J 

... 2 

Birk:tcld (Breitenstein) gebaut rfil'd. Zum Versorgungsb(H'eich dieser 1 •. nlaze 

zehcitt auch das Feistritztal. Die .blase wird fHr drei HörfunlCl)l~ogra.lY.me 

im uitW-Bereich und zr:ei Fernsehprogramme ausgestattet. Das Bauvorhaben 

wurde bereits begonnen und bei rechtzeitiger Anlicfcrung der technischen 

EinrichtunGen wil.;,d es möglich sein, in der zweiten mUfte des Jahres 1968 

den Betrieb dort aü:f'zunchmen. Eine gleichzeitige Inbetriebnahme aller Sen­

d'er iot jedoch nicht vorgesehen, vielmehr wird zuerst der' Fernseh~-;ender für 

das erste PrograJ:!1r.1, dann d'ie UIt~7 ... nender fHr die drei IIörfulLl:progrnr.ll;le inGtal­

iiert werdel1. Die Einrichtungen tUr c~U.s zweite Fernschl)rograr.:1111 sind zwar 

'vorgeseheh, d'och vlird die Inbetriebnahme Vlegen der langen Lieferzeiten für 

diese Bestellunge.n erst nach den vorel~wiihnten Einnchal tungen möglich sein. 

Die lleinung, Bundesmi'nister a.D. Otto Probst habe die Erri-chtung des 

Fernseh ... Lokalsenders l' Ur Ende 1967 in AUssicht gestellt, dürfte au·f einem 

Irrtum berUhen, da von seiten der Österreichischen Runc1funkgesclls'chaft 

ein solchc'r Termiri nie verlautbart .'{orden ist .. 

-.- .--.-."-
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